
Landeskonferenz der hessischen Allgemeinen 5tudeintenaussehüss•-

6300 Gießen, 27.4.1379.

An d±@
AlIgemeinen St«dentenanssehüsse 
der hessischen Studentenschaften

nachrichtlich

Vereinigte Deutsch® Studentenschaften 

5300 Bonn

Betr,: wachste Sitzung der Landes-ASten°K©nfer©nz am 3., Mai 19 1'-

Liebe Kolleginnen und Kollegen»

Ihr bemerkt» daß die Sitzung nicht - wie beschlossen - am 26.4.1® 
statt findet» sondern 1 Woche später. Der Hintergrund: unsere -0©? 
nossin Karin Hagemann konnte leider nicht - wie sie selbst geplant 
'hatte - rechtzeitig nach Ostern nach Gießen zurück kommen. $is : 
in Mord-Afrika aufgrund schwieriger Verkehrsverhältnisse hängen™' 
geblieben und hat so das Schiff zurück nach Marseille verpaß t» 
Ich hoffe» daß wir sie am 3.5. wieder begrüßen können.

So habe ich es 'übernommen» den von der Landes-ASten-Konfemz be
schlossenen Sitzun<jfcermin vorzubereiten» und schlage nach Ab
sprache mit den beiden Giedener Allgemeinen Studentenausschüssen 
als Termin für die nächste Sitzung .

Donnerstag» 3. Mai 1979» 13 ühr

Neue Mensa» Raum 18» Qtto-Behaghel-Str«

6300 Lahn-Gießen

23-27

vor.

Im Mittelpunkt der Sitzung muß zweifellos die Beratung über die 
der Hessischen Landesregierung- jetzt mit der Androhung von Kultus6 
minister-Zwangserlassen formierte Aufnahme des -ROgelstudienzeit- 
.Znstrumentariukns in die Prüfungsordnungen stehen. nachdem kaum ein. 
hessischer Fachbereich bis zum 16.12,1978 gern. § 82 Abs. 2 Bessir•. * 
scfaes Hodhschulgesetz Prüfungsfristen usw« in die Prüfungsordnung 
aufgenommen hat. ordnete jetzt der Kultusminister mit Erlassen an " 
di© .Fachbereiche» deren Studiengänge mit einer ak ades&schen Prü-

Magister]) abgeschlossen werden» an» daß bis zum IS.Mai 
Lstudienzeitinstrumentarium CPrüfungsfristen mit Zwange 

exmatrikulation susäsrasen mit einer sog. .Durchschnittsregelstudien«3., 
zeit]) in. die Prüfungsordnung eingeftt^t wird. Sollten sich Fachbe
reich® weigern '{was -übrigens ihr Recht ist!» dann» so die Erlasse, 
des Kultusministers» werde er die Änderung der Prüfungsordnungen an 
stell© der Fachbereiche erlassen (Ersatz-vornahme)..

Für eine produktive Diskussion der Landes-Asten-Konfems über Äkti- 
der Studentenschaften angesichts dieser Entwicklung ist es 

jeder AStA zur Sitzung/die 'Information mit« 
f wi© di® Fachbereichsrät® ©n seiner Hochschule sich bisher 

* ’s welcher Fachbereichsrat der Androhung des'

• n
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Kultusministers nachgegeben hat,.welcher nicht. Wir waren uns ja 
in der letzten Sitzung darüber einig, daß die Abwehr des Kultus
ministers Zwanges zu allererst von den Fachbereichen auszugehen hat. 
Zur Argumentationshilfe füge ich das Informationsblatt der Juso- 
HSG Fulda "über Wirkungsweise und Wirksamwerden der JMtititA. Zwangs
jacke" bei, in dem anhand der Fuldaer Situation die ßberaJl gleichen 
Fragen im Zusammenhang mit Hegelstudienzeit und Zwangsexmatriku
lation behandelt werden.

Icn schlage folgende Tagesordnung vor:

1. Anwesenheit; Beschlußfähigkeit; Protokoll; Beschluß über die 
Tagesordnung.

2. Zwangsmaßnahmen des Kultusministers zur Durchsetzung des Regel- 
studienzeit-Instrumentariums

a) Information über die Abwehr der Fachbereiche
b) Aktivitäten der Studentenschaften.

3. Bevorstehende Wahlen zu Hochschul- und Studentensohaftsorganen 
(Fachschaftsräte, Studentenparlament)

a) Situation an den einzelnen Hochschulen
b) Maßnahmen angesichts der Regel-Briefwahl (Anfechtung ?).

4. Berichte aus den Studentenschaften, soweit nicht schon unter 
den Punkten 2 und 3 erledigt.

5. Finanzierung der Kosten der Landes-ASten-Konferenz, insbesondere 
durch den Iran-Kongreß. Bringt bitte die Zahl der Studenten
schaftsmitglieder (Stand: Wintersemester 78/79) mit, damit die 
Kosten gerecht verteilt werden können.

6* Kriminalisierung studentischer Politik (Anlage: AStA-Info, Univer
sität Gießen, vom 26.4.1979).

7. Verschiedenes, zum Beispiel Situation der Vereinigten Deutschen 
Studentenschaften nach der 4. ordentlichen Mitgliederversammlung 
in Münster (Anlage: Erklärung des AStA der Studentenschaft der

. Fachhochschule Fulda,zu Beginn der MV)•

Mit freundlichen Grüßen

(Karl-Heinz Funck)

3 Anlagen
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HOCHSCHULGESETZ, REGELSTUDIENZEIT, REGELSTUDIENZEIT UND ZUBEHÖR.

PRÜFUNGSORDNUNG, PRÜFUNGSFRIST, 

ZWANGSEXMATRIKULATION...

Über Wirkungsweise und Wirksamwer- ' 
den der neuen Zwangsjacke.

I.

Vorbemerkung.

Am 16. Juni 1978 ist das neue hes
sische Hochschulgesetz (HHG) in 
Kraft getreten. Mit dem Gesetz wur
de - gegen jahrelangen Widerstand 
der Studentenschaften und gegen den 
Protest der Hochschulen - das reg
lementierende Instrumentarium des 
wissenschaftsfeindlichen, unsozia
len, antidemokratischen Hochschul
rahmengesetzes (HRG) des Bundes in 
Hessen eingeführt. Die für Studen
ten einschneidenste Veränderung ist 
die Regelstudienzeit mit Zwangsex- 
matrikulationsandrohung.
Zur Erhöhung der Studienplatzzahl 
für die kommenden geburtenstarken 
Jahrgänge, so einst die offizielle 
Begründung, trägt sie kaum etwas 
bei. Das mußte auch die hessische 
Landesregierung eingestehen, als 
sie dem Landesparlament am 6.3.1978 
ihren Entwurf für ein neues, dem 
HRG angepaßtes hessisches Hoch
schulgesetz vorlegte. Aber "die Re
ge lstudienzeit ist ein Mittel der 
Studienreform"! verkündete die Lan
desregierung beschwörend, am glei
chen Tag und am gleichen Ort (Ge
setzentwurf der Landesregierung für 
ein hessisches Hochschulgesetz, 
Hessischer Landtag, Drucksache 
8/5749 vom 6.3.1978, Begründung, 
Seite 66).

Im folgenden soll nicht weiter von 
diesem regierungsamtlichen Unsinn 
die Rede sein. Es erscheint auch 
vermessen, angesichts der im ver
gangenen Oktober vom hessischen 
Volk inthronisierten zweiten Regie 
rung Bcrner/Krollmann an Reform zu 
denken. Die KoalitionsVereinbarun
gen zwischen^ SPD-und F.D.P. spre
chen von Verwaltung des Bestehenden. 
"Reform" wird - wie in der Vergan
genheit - in den Begriffen regie
rungsamtlicher Sprachregelung stat 
finden. I

Suchen wir im neuen Hochschulgesetz 
(Exemplare gibt es in den Fachbe
reichssekretariaten und in der Rek
toratsverwaltung) nachden Regelun
gen über die Regelstudienzeit, stos 
sen wir in vielen Paragraphen auf 
Sätze und Begriffe, von denen wir 
ahnen, daß sie etwas damit zu tun 
haben. Zusammenge fügt erst ergeben 
sie das Bild von der (Hoch)schule 
neuen Typs, wie sie vor allem durch 
Anpassung der Prüfungsordnungen und 
Studienordnungen an die nun zu er
läuternden Vorschriften des hessi
schen Hochschulgesetzes innerhalb 
von zwei Jahren nach Inkrafttreten 
des Gesetzes entstehen .soll(§ 82 
Absatz 1 Satz 2 HHG). *7

1) Das Kernstück

Regelstudienzeit ist diejenige 
Zeit, in der in der Regel ein 
erster berufsqualifizierender Ab
schluß erworben werden kann (S 45 
Absatz 1 HHG). Sie soll 4 Jahre,
"in geeigneten Fachrichtungen 3 Jah 
re" - gemeint sind damit vor allem 
Fachhochschulstudiengänge - betra
gen (S 45 Absatz 4 HHG). Zur Ein
haltung der Regelstudienzeit wer-_ 
den Prüfungsfristen eingeführt. Die 
Prüfungsordnungen müssen daher ne
ben der Regelstudienzeit auch "Fri
sten für die Meldung zur Zwischen- 
und Abschlußprüfung" enthalten 
(S 57 Absatz 1 Ziffer 6 HHG).

Wie bestimmen sich diese Fristen?

Da die Hochschulabschlußprüfung 
grundsätzlich innerhalb der Regel
studienzeit , spätestens aber 6 Mo
nate nach ihrem Ablauf abgelegt wer 
den soll (§ 57 Absatz 2 HHG), rich
tet sich die Länge der Meldefrist 
zur Zwischenprüfung nach der für 
das Grundstudium festgelegten Regel 
Studienzeit, die Meldefrist zur Ab
schlußprüfung nach der gesamten Re
gelst udien zeit .

Für die Übergangszeit von 2 Jahren . 
nach Inkrafttreten des HHG wird als 
Prüfungsmeldefrist jeweils die Stu
dienzeit rugrundegelegt, welche die

Ti-----------------------------
die im Text genannten Paragraphen 
sind auf Seite 43 abgedruckt.



j

t

i

Absolventen der letzten drei Jahre 
C also 1375, 1976 und 1977 ) in den 
einzelnen StudiengSngen "im Durch
schnitt" bis zur Zwischen- bzv. Ab
schluß prüfung benötigt haben (5 32 
Absatz 2 KHG). Diese Übergangs-Prü
fungsfristen sollten bis -zum 1S-. 12 . 
1978 in die Prüfungsordnungen auf- 
genorrjr.en werden, um noch für die 
Studienanfänger des Wintersemesters 
1978/79 zu gelten. Bis heute ist 
aber in Hessen keine solche Prü
fungsordnung in Kraft.

Spätestens 2 Jahre nach Inkrafttre
ten des Hochschulgesetzes, also vca 
16. Juni IS80 an, müssen die Prü
fungsordnungen kürzere Prüfungsmel- 
cefristen enthalten. Diese sind 
dann nämlich an die in'S US Absatz 
4 HHG vorgesehene Regelstudienzeit 
von U bzw. 3 Jahren gekoppelt.
Mach den immer wiederkthrenden be
schwichtigenden Beteuerungen des 
Kultusministers ("Erst Studienre
form, dann Kegelstudienzeit!") 
soll bis zum Sommersemester 1980 
eine Studienreform ins Werk gesetzt 
sein. Auch die Bestimmung des S US 
Absatz 1 HHG schreibt solches ei
gentlich vor, wenn es dort heißt, 
daß in den Prüfungsordnungen die 
Regelstudienseiten vorzusehen sind, 
"eine entsprechende Gestaltung der 
Studienordnungen und des Lehrange
bots vorausgesetzt". Angesichts 
tiefgreifender Meinungsverschieden- 
heiten zwischen Hochschulen und 
Kultusministerium über das Ziel ei
ner Studienreform und eingedenk der 
dafür verbleibenden Zeit von 2 (!) 
Semestern sind Zweifel angebracht. 
Widerstand ist geboten, sollte das 
Kultusministerium in absolutisti
scher Machtvollkommenheit die Hoch
schulen durch eine Zwangs"reform" 
endgültig auf den Weg zu Kadetten
anstalten bringen.

Doch zurück zur Prüfungsfrist.
Die Einhaltung der Meldefristen zu 
den Prüfungen wird für (gegen) je
den Studenten überwacht: bei über
schreiten der Frist fordert die 
Hochschule den Betroffenen auf-,—  —  
sich zur Zwischen-: bzw. Abschluß
prüfung zu melden (§ 53 Absatz 2 
HHG). Auf Antrag ist 1 Semester 
Nachfrist zu erhalten, weitere Ver • 
längerung jedoch nur bei "besonde
ren Gründen". Meldet sich danach 
jemand nicht zur Prüfung, so ist

zu exmatrikulieren: mitten im Stu
dium oder kurz vor dem Ende.

Schluß.

Aus. - - -

Ungewöhnlich, aber aussagekräftig _  
ist, daß das hessische Hochschulge
setz das Verfahren der Zwangsexma
trikulation gleich zweimal und dann 
noch wortgleich regelt: im 6.Ab« 
schnitt des KHG mit der Überschrift 
"Kochschuizugang und Immatrikulati
on (?)" in S 40 Absatz 2 Ziffer 7 
sowie im 8.Abschnitt "Prüfungen und 
akademische Grade" in 5 58 Absatz 3. 
Das fast übliche Durcheinander vor 
allem in hessischen Hochschulgesetz 
en hat hier die trotzige Halsstar
rigkeit des federführenden Kultus
ministers zu Tage gefördert, mit 
der dieser im Verein mit der dama
ligen Staatsekretärin Vera Rüdiger 
stets die Einführung der Regelstu
dienzeit mit Zwangsexmatrikulation 
verfolgte. Jetzt wollte man es end
lich wissen! Und schreibt es gleich* 
sam zur eigenen Versicherung gleich 
doppelt ins Gesetz. Da überraschen 
dann kaum noch die Ausführungen der 
Landesregierung zur doppelt genäh
ten Rege lstudienzeit:" Verwaltungsko* 
sten entstehen durch die Einführung 
der Regelstudienzeit, weil die Ein
haltung der Meldefristen überwacht 
und die vorgesehenen Entscheidungen 
über Verlängerung und Exmatrikula
tion getroffen werden müssen". (Ge
setzentwurf der Landesregierung für 
ein hessisches Hochschulgesetz, 
Hessischer Landtag, Drucksache 
8/5749, Seite 2). -

2) Zwischenergebnis.

Die Einhaltung der Regelstudienzeit 
soll durch die Einführung vcn Prü- 
fur.gsfristen mit Androhung der 
Zwangsexmetrikulation erzwungen wer
den. Das neue Kochschulgesetz führt 
die Prüfungsfristen in zwei Stufen 
ein: für Studenten, die bis zum Sem- 
mersemester 1980 ihr Studium begin-

schnittsStudienzeit der .Absolventen 
jahrgär.ge 19 7 5,. 75 und 77 gelten.
Ab Wintersemester 19 80/81 werden 
Prüfungsfristen gemäß kürzerer Re
ge 1s tudienzeit festgesetzt. Beide 
Fristen sind mit derselben Folge 
verknüpft: der Zwangsexr.atrikulati- 
on bei endgültiger Fristüberschrei
tung.



3) Zur Fristverlängerung.

Damit niemand auf Sprüche über eine 
angeblich mögliche "großzügige" 
Praxis der Verlängerung vcn Prü
fungsfristen hereinfälit, hier Er
läuterungen zum Verfahren.

Ober die Fristverlängerung entschei
det der Rektor (§ 58 Absatz 2 Satz 
7 HHG). Dem Antrag auf 1 Semester 
Nachfrist hat er stattzugeben (§ 58 
Absatz 2 Satz 2 HHG). Keineswegs 
liegt es jedoch im Belieben des 
Rektors oder gar eines Hochschul
lehrers, über weitere Verlängerun
gen großzügig zu befinden. Das 2. 
Semester Nachfrist ist zu gewähren 
nur bei besonderen Gründen wie 
"Krankheit, einschneidenden Verän
derungen der Lebensverhältnisse, 
erheblicher zeitlicher Eelastung in 
Selbstverwaltungsorganen der Hoch
schule , der Studentenschaft oder 
des Studentenwerks oder bei Vorlie
gen anderer besonderer Gründe"
( § 5 8 Absatz 2 Satz 3 HHG).

Um zu verhindern, daß die h'cch- 
schulleitungen durch unterschiedli
che Interpretation dieser "anderen 
besonderen Gründe" Wanderungsbewe
gungen der von Zwangsexmatrikulati
on bedrohten Studenten an andere 
Hochschulen auslösen, wird der Kul
tusminister von der allgemeinen Er
mächtigung des § 88 HHG Gebrauch 
machen, eine "zur Ausführung dieses 
Gesetzes erforderliche Verwaltungs
vorschrift" zu erlassen. Diese be
stimmt dann die "anderen" als cie 
in 5 58 Absatz 2 Satz 3 HHG schon 
aufgezählten "besonderen Gründe",—  
die zu einem 2. Semester Nachfrist 
berechtigen. Die Kultusminister- 
Interpretation wird als weitere 
"besondere Gründe* für eine zweite 
Fristverlängerung nur solche gelten 
lassen, die belegen, daß aufgrund 
besonderer Verhältnisse die Regel
studienzeit des "genormten Stucer.- 
ten" gerade "deüi "ärvtrags te 1 leTTden " 
Studenten rieht vollständig zur 
Verfügung gestanden hat. Der "Logik 
der Reglementierung" folgend soll 
dann die Verlängerung ßer Prüfungs
frist nur die entgangene Studien
zeit und damit nicht mehr als die 
Regelstudienzeit zur Verfügung

Kleiner Exkurs:

ZWISCHENPRÜFUNG IN DER PRÜFUNGS
ORDNUNG - JA ODER NEIN ?

W;ie wir schon gesehen haben, ver
knüpft das neue Hochschulgesetz 
alle in einer Prüfungsordnung vor
gesehenen Prüfungen mit Fristen und 
Exmatrikulationsdrohung. Damit ge
winnt auch die Frage der vom Gesetz 
nicht vorgeschriebenen Zwischenprü
fung eine neue Dimension: enthalten 
die neuen Prüfungsordnungen eine 
Zwischenprüfung, dann allerdings 
müßte dafür eine Meldefrist_festge
legt werden, die wiederum die An
drohung der Zwangsexmatrikulation . 
mitten ins Studium tragen würde.^ 
Als Zwischenprüfung kann einerseits 
eine punktuelle (mündliche und/oder 
schriftliche) Prüfung verstanden^ 
werden; sie kann aber auch "studien 
begleitend" vom ersten Semester an 
darin bestehen, daß bis zum Ende 
der Regelstudienzeit des Grundstu
diums die geforderten nachzuweisen 
sind (Scheine). Gelingt die Vorlage 
der Scheine auch nach verlängerter 
Prüfungsfrist nicht, wird exmatriku 
liert. Die in den geltenden Prü
fungsordnungen der Fachbereiche So
zialarbeit, Sozialpädagogik sowie 
Wirtschaft dem Worte nach enthalte
ne ^Zwischenprüfung" konnte eine 
solche Wirkung nicht entfalten. Da
zu fehlte die gesetzliche Grundlage.

1)
Wir meinen, daß die neuen Prüfungs
ordnungen keine Zwischenprüfung ent 
halten dürfen. Sonst würde in den 
Studiengängen Sozialarbeit und So- 
zialpädagogik schon nach 2 Seme
stern, in den Studiengängen Be
triebswirtschaft und Wirtschafts
informatik nach 3 Semestern die 
Zwangsexmatrikulation drohen ! Und 
wer* wgTß^ äüS Welch vielfä 11ifeTT 
Gründen die Scheine ~  nicht
in der fe-tgesetzten Zeit erworben 
werden k*’.men! Eine Ursache dafür 
kann z.B. in der immer noch beste
henden finanziellen Unterversorgung 
und der daraus resultierenden Er-



werbstätigkeit während de" Studi- 
ums lieber.. Und außerdem: .’.st et’-’a 
derjenige am Ende schlechter quali
fiziert, der einen noch fehlenden 
Schein des Grundstudiums - aus wel
chen Gründen auch immer - z.3. im 
5. Semester macht ?!

Annehmbar wird die Zwischenprüfung 
"auch nicht dadurch , daß. für ~die 
Meldung - wie auch zur Abschluß
prüfung - ein Semester Nachfrist 
gewährt wird. Dieser vor allem vom 
Kultusminister ausgelegte Köder von 
der angeblichen Studienzeitverlän
gerung bei Existenz einer Zwischen
prüfung täuscht darüber hinweg, daß 
diejenigen ja gar nicht in den "Ge
nuß" der um die Nachfrist verlän
gerten Regelstudienzeit kommen, die 
gerade wegen der Zwischenprüfungs
frist nach Überschreitung exmatri
kuliert werden. Und wer auf die 
Nachfrist für die Vorlage der Schei 
ne des Grundstudiums angewiesen ist 
dem sitzt die Angst vor der Zwangs
exmatrikulation mitten im Studium 
im Nacken. Studienzeitverlängerung 
als "Lohn der Angst" - nein, Danke!

Es liegt auf der Hand, daß es bes
ser qualifiziert, wenn wir unsere 
Arbeit im Studium wenigstens etwas 
eigenständig einrichten können, 
statt durch Einführung einer zusätz 
liehen Prüfung(sfrist) das Angstpo
tential im Studium zu erhöhen.

Eine unserer Forderungen bei den 
Beratungen über neue Prüfungsord
nungen im Rat der Fachhochschule 
genauso wie in den Fachbereichsrä
ten muß daher sein:
STREICHUNG DER ZWISCHENPRÜFUNG AUS 
DEN PRÜFUNGSORDNUNGEN!!!

IM Fachbereich Wirtschaft haben die 
Beratungen über die neue Prüfungs
ordnung vor dem Hintergrund des 
neuen Hochschulgesetzes schon dazu 
geführt, daß die Zwischenprüfung 
aus der Prüfungsordnung gestrichen 
werden soll.

2)
Entgegen manchen (scheinbar recht
lichen) Unkenrufen kann^in der Prü
fungsordnung auf die Zwischenprü
fung verzichtet werden, selbst wenn 
das Studium in Grund- und Hauptstu
dium gegliedert bleibt. Und das so:

Wie bisher gliedert die Studienord
nung das Studium in die Abschnitte 
Grund- und Hauptstudium. Das soll 
nach S 26 Absatz 1 Fachhcchschui-

gesetz auch der Regelfall sein. Die 
Gliederung führt jedoch nicht - wie 
so häufig falsch behauptet - automa
tisch zur Aufnahme der Zwischenprü
fung in die Prüfungsordnung. Nach 
§ Absatz 3 Satz 2 HHG kann näm
lich die Studienordnung "unbescha
det der Regelungen in der Prüfungs- 
- Ordnung-"-,-also--unabhängig von der —  
Prüfungsordnung, "eine Gliederung 
des Studiums in Studienabschnitte 
vorsehen". Die Prüfungsordnung muß 
also nicht die Gliederung des Studi
ums in Abschnitte mit der Folge 
übernehmen, daß das Grundstudium 
mit einer Zwischenprüfung abge
schlossen wird. Die Scheine des 
Grundstudiums sind dann keine Teil
prüfungen, sondern sind Teil der 
ZulassungsVoraussetzungen zum 2.
‘Teil der Abschlußprüfung, der Ab
schlußarbeit. In diesem Zusammen
hang sei an die schlichte Wahrheit 
erinnert, daß es ja einen Unter
schied zwischen Studium und Prüfung 
gibt. Da bedeutete es eine Perver
sion von S t u d i u m ,  wenn schon 
der erste Schein im ersten Semester 
Teil einer Prüfung wäre.

Für diejenigen, die mit dem Grund
studium gleichzeitig die fachgebun
dene Hochschulreife für den Wechsel 
an eine Universität erwerben wollerv«* 
gelt dann eine P.echtsverordnung des 
Kultusministers, daß auf Antrag ein 
Zwischenzeugnis über das Grundstudi
um ausgestellt wird. S 35 Absatz 3 
HHG schreibt vor, daß derjenige die 
"fachgebundene Hochschulreife" er
wirbt, der "das Grundstudium in ei
nem Fachhochschulstudiengang... mit 
guten Leistungen abgeschlossen hat; 
das Nähere regelt der Kultusmini
ster durch RechtsVerordnung". (Die 
RechtsVerordnung ist noch nicht er
lassen. )

IV.

WER IST AKTUELL VON DER REGELSTU

DIENZEIT MIT ZWANGSEXMATRIKULATION 

BETROFFEN ? ? ? wer, wer, wer ? ?

Diese Frage läßt sich am leichtesten 
beantworten, wenn wir die in Frage 
kommenden Studenten in zwei Gruppen 
aufteilen: die einen, die ihr Stu
dium vor, und die anderen, die ihr 
Studium na-h Inkrafttreten des neu
er Hochschulgesetzes begonnen haben.



Ganz einfach ist die Antwort zu ge
ben für diejenigen, die vor dem 
V’i r. t e r s e me st er 1978/Tg zu studieren 
begonnen habend Sie können ohne 
Prüfungsfrist für Zwischen- bzw. Ab
schlußprüfung und damit frei von 
Furcht vor Zwangsexmatrikulaticn 
weiter studieren.

Wer also irgendwann eventuell einen 
trief des Prüfungsaktes mit dem Hin
weis erhält, er habe die P.egelstu- 
dienzeit für das Grundstudium über
schritten und werde deshalb aufger 
fordert, alle Leistungsnachweise 
des Grundstudiums für das Zwischen
zeugnis vorzulegen, der gräme sich . 
nicht, zeige Selbstbewußtsein - und 
gehe zum AStA. Denn statt solch ein 
Schreiben des Prüfungsamtes (ver
ständlicherweise) in den Papier
korb zu werfen, benachrichtige man 
besser den AStA, damit dieser dem 
un-gesetzlichem Spiel mit der Angst 
der Studenten ein Ende bereite.'

Damit man uns nicht vorwerfe, wir 
wollten mit diesen Hinweisen nur 
"schwarz malen", verweisen wir auf 
ein Ereignis in der jüngeren Ge
schichte. Mit Schreiben vom 21.H.77 
(!) forderte der damalige Rektor 
"als Leiter des Prüfungsamtes" (so 
cer Briefkopf) Studenten des Fach
bereichs Wirtschaft auf, "alle er
forderlichen Leistungsnachweise für

i )
das Zwischenzeugnis vorzulegsn".
Die "Regelstudienzeit für das Grund
studium im Fachbereich Wirtschaft" 
sei "bereits überschritten". Zur Be
gründung bezog sich der das Prüfungs 
amt leitende Rektor auf einen ent
sprechenden Paragraphen der Prü
fungsordnung des Fachbereichs Wirt
schaft (Muster-Brief, siehe Karten!

Dieser Schwank aus den Schluchten 
des Rechtsstaats ereignete sich 
6 Monate, bevor der Kultusminister 
überhaupt erst einen Rcfercntenent- 
wurf für ein neues Hochschulgesetz 
vorlegteJ Er ist es wart erzählt zu 
werden, weil er auf die Unsicher
heit angesichts cer letztlich vom 
Kultusminister angerichteten Ver
wirrung im Prüfungsrecht hindeutet» 
Und so könnte mancher gegen die 
klare Antwort vom Anfang einwenden, 
daß die. Prüfungsordnungen in 
den Fachbereichen Scziulcrbcit so
wie Sozialpädagogik ja sehen vor 
dem neuen Hochschulgcsctz vom Juni 
1978 Regelstudienzeit und Zwischen
prüfung, die Prüfungsordnung des 
Fachbereichs Wirtschaft daräberhin- 
aus sogar Prüfungsfristen enthalten 
haben! Diese Regelungen in den da
mals schon gültigen Prüfungsordnun
gen könnten dann vielleicht doch 
noch gegen die Studenten Anwendung 
finden, die vor den Wintersemester 
1978/79 angefangen haben
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Da 5*c die Prqelatudionreit für daa' Crurdr.tcdiur* in rrchbcroich 
j Wirtschaft bereits überschritten hoben, vcrd?n__Sic oĉ. § 7 
i 2 Jiffcr~V

Hier hilft (tatsächlich) ein Blick 
in die Verfassung unserer Republik, 
in das Grundgesetz für die Bundes
republik Deutschland vom 23.5.19!»9. 
Artikel 12 Absatz 1 schützt die 
freie Wahl der Ausbildungsstaüte 
(r Ausbildungsfreiheit) als Grund
recht; Einschränkungen sind nur 
aufgrund eines Gesetzes zulässig.— 
Die Zwangsexmatrikulation von einer 
Hochschule ist ja wohl eine der 
schärfsten Singriffe. Die gesetzli
che Grundlage dafür schafft in Kes
sen zum ersten Mal das an 15.5.1978 
in Kraft getretene IIHG mit den Ver-

bei^tunysnschwci&c fü/ das Xvischcnreu^ola. vermieden.

M t  freundlichen Cr'Jüen 
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fahren der Zwangsexmatrikulaticn 
bei Überschreiten von mit Fegeistu
dienzeiten gekoppelten Prüfungsfri- 
sten. Prüfungsordnungen Steher, als 
Rechtsvorschrift im Rang unter dem 
Landeshochschulgcsetz; sie können 
daher die Ausbildungsfreiheit nicht 
mehr einschränken als das Hochschul* 
gesetz selbst. Fazit: 
alle Regelungen über Regelstudien
zeiten sowie Prüfungsfristen in Prü
fungsordnungen vor dem 16.6.1978 
entbehrten der gesetzlichen Grund
lage und können daher keine Zvangs- 
exr.atrikulationsdrohungen im Zusam
menhang mit Zwischen- oder Abschluß
prüfung gegen all* jene auslösen, 
die ihr Studium vor dem Winterseme
ster 1978/79 begonnen haben.

2 )
Und wie steht's nun mit den Studien
anfängern des Wintersemesters 78/79:

gelten Regelstudienzeiten mit Zwangs 
exmatrikulationsdrohung durch Prü
fungsfristen für (gegen) sie oder 
nicht? ? ?

Zur Beantwortung knüpfen wir ruhig 
an die Feststellung im vorangegange- 
en Abschnitt an, daß das Instrumen
tarium der Entmündigung der dem.
16. Juni 1978 nachfolgenden Stu
dentengenerationen auf der gesetzli
chen Ebene zur Verfügung steht. Frei 
lieh: Hochschulprüfungen werden 
nicht nach gesetzlichen Vorschriften, 
sondern "auf Grund von Prüfungsord
nungen" abgelegt" (S 57 Absatz 1 
HHG). Die Prüfungsordnungen konkre
tisieren die Bestimmungen des Hoch
schulgesetzes.
Weiter oben, im Abschnitt II, haben 
wir erkannt, daß die Regelstudien
zeit mit Zwangsexmatrikulaticn erst 
durch Aufnahme von Prüfungsfristen 
in die Prüfungsordnungen gegen die 
Studenten wirksam werden kann. 5 82 
Absatz 2 Satzl HHG ordnet daher an: 
in die schon vorhandenen Prüfungs
ordnungen sind "Bestimmungen nach 
§ 5 8." ÜHG_-i_also. Prüfungsfristen)
aufzunehmen, und zwar "innerhalb ei
nes harben Jahres nach Inkrafttreten 
des Gesetzes", d.h. spätestens bis 
zum 16. Dezmber 1978.Die an eine 
"durchschnittliche" Studiendauer der 
Absolventen der letzten drei Jahr
gänge gekoppelten Prüfungsfristen 
sind "nach ihrer. Erlaß erstmals auf 
Studenten anzuwenden, die ihr Studi

um im Wintersemester 1978/79 begon
nen haben"(S 82 Absatz 2 Satz2,3).
Im. Klartext:
schon die erste mögliche Studenten
generation nach Inkrafttreten des 
HHG soll gezwungen werden, unter 
Prüfungsf_risten mit Zwangsexmatri
kulationsandrohung zu "studieren". 
Dies nach dem Gesetz allerdings un
ter der Voraussetzung, daß die Prü
fungsordnungen durch Aufnahme sol
cher Prüfungsfristen bis zum 16. De
zember 1978 geändert und (im Amts
blatt des Kultusministers) veröffent^ 
licht werden.
Tatsache ist, daß bis heute keine an 
§ 82 Absatz 2 HHG angepaßte Prüfungs 
Ordnung erlassen worden ist. Die Fol
ge : für die Ersteemestcr des Winter 
Semesters 1978/79 gelten die alten 
Prüfungsordnunren weiter. Sie sin3 
nach S 82 Absatz 1 nhG in Kraft ge
blieben.

Durch vielfältige Erfahrungen mit 
dem Rechtsstaat skeptisch geworden, 
könnte man voll Argwohn, fragen, ob 
nicht eine spätere Anpassung der 
Prüfungsordnungen an die Fristen- 
"lösung" des HHG ( was wir hoffent
lich zusammen mit den Hochschulleh
rern verhindern!) noch Auswirkungen 
auf jetzt im 2.Semester Studierende 
haben könnte.

NEIN. Gültig ist der Grundsatz, daß 
jeder nach der Prüfungsordnung ge
prüft wird, die zu dem Zeitpunkt 
galt, als er zu studieren anfing.
Von diesem Grundsatz des V e r 
t r a u e n s s c h u t z e s  mach
te der Landtag allein mit der Son
dervorschrift des S 82 Absatz 2 die 
rechtsstaatlich schon zv.*ei felhafte 
Ausnahme, für eine begrenzte Zeit 
(bis zum 16.12.1978) die rückwir- 
kende Einführung der Prüf ungs fri- 
sten mit Zwangsexmatrikulation, die 
rückwirkende Einschränkung des 
Grundrechtes der Ausbildungsfrei- 
heit also, zu gestatten. Gesetzlich 
festgeschriebener Stichtag für die 
grundrechtseinschränkende Änderung 
der Prüfungsordnungen zu Lasten der 
schon studierenden Erstsenester war 
de“ 73r6 ’iasjren'r
Anderur.gen_öur PrüfengsOrdnungen 
gelten für diejenigen, die nach de
ren Inkrafttreten ihr Studium begin* 
nen. Dieser rechtliche J’orr.alfnil, 
wiederholt in § 82 Absatz 3 HHG, 
findet nun auch Anwendung auf die 
Einführung v^n Prüfungsfristen der 
"Durchschnit7sregelstudienzeiten" ,
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nachdem der Termin für rückwirkende 
Eingriffe abgelaufen ist.

Nun könnte sich vielleicht noch die 
Frage aufdrängen, ob die Studienan
fänger des Wintersemesters 1978/79 
nicht Prüfungsfristen in den Stu
diengängen gegen sich gelten lassen 
müßten, deren Prüfungsordnungen 
schon vor Inkrafttreten des neuen 
HHG (Prüfungs)Fristenregelungen ent* 
hielten. Zu denken sei-vor allem an 
die schon erwähnte Prüfungsordnung 
des Fachbereichs Wirtschaft.

Auch diese Sorge kann zerstreut wer 
den. Gemäß S 82 Absatz 2 HHG müssen 
ganz bestimmte Prüfungsfristen in 
die Prüfungsordnungen aufgenommen 
werden, nämlich auf der Basis der 
Berechnung der "durchschnittlichen” 
Studiendauer der letzten drei Absol
venten jahrgänge. Und solche Fristen 
enthält - selbstverständlich - kei
ne der Prüfungsordnungen aus der 
Zeit vor dem neuen HHG. Auf diesen 
Sachverhalt wies der Kultusminister 
selbst in einem Erlaß vom 2.Juni 78 
an die Rektoren der Fachhochschulen 
("Eckdatenerlaß", Az.: V B 2 - **86/ 
037 - 3<4 -) hin, als er "ausdrück
lich darauf aufmerksam" machte, 
daß die bereits vorhandenen Fristen 
regelungen nicht mehr wirksam wer- 
den’. ^

y ' v. • .-«*•

DER ’ INFORKAT1CNS"BRIEF DES HESSI

SCHEN KULTUSMINISTERS.'

Eingangs des neuen Jahres 1979 er- 
hielten die Erstsemester des Winter
semesters mit der Post ein Faltblatt 
des Hessischen KULTUSMINISTERS, mit 
dem dieser den Studienanfängern be
hilflich sein will, ihr "Studium 
sinnvoll zu gestalten". Für's Stu
dium wünscht er viel Erfolg und 
läßt auch schön grüßen.

Solch seltener "Fürsorge-' des füh
renden hessischen Kultusbürokraten 
ist Mißtrauen entgegenzusetzen. 
Spätestens dann, wenn man das KLEIN- 
GEDRUCKTE (auf der Seite 2 des Falt
blatts, unten) zur Kenntnis nimmt.
Da heißt es doch: "Für Studenten, 
die im Wintersemester 1978/73 und 
danach ein Studium beginnen, gelten 
Fristen, innerhalb derer sic sich 
zur Prüfung m.eldon müssen (Unter
streichung durch dit .. .Diese
Fristen werden als 'Meldefristen' 
bezeichnet".
D ie se Dreistigkeit verschlägt einem 
den Atem. Wie wir gesehen heben, 
kann - nach allem, was Recht ist - 
von einer Geltung von Prüfungsfri
sten für die Erstser.rstor 197C/79 
überhaupt nicht die Rede sein. Und 
wann Prüfungsfristen für diejenigen 
gelten, "die danach ein Studium be- 

i ginnen", das hängt vom Zeitpunkt 
f des Erlasses entsprechender Ände
rungen der Pr0fungsor.1m.ngen ab.

Ergänzt werden die Behauptungen des 
Kultusministers über die angebliche 
Rechtslage in dem als "Information 
zum Thema Meldefrist" etikettierten 
Schreiben durch halbe Wahrheiten; 
das heißt, cs fehlen wesentliche 
Tatsachen.
So teilt der Kultusminister auf Sei
te U seines Faltblattes Zahlen über 
cie "durchschnittlich" errechneto 
Regelstudienzeit mit, die jetzt ein- - 
zuhalten sei. Für uns in Fulda dürf
te danach in den Studiengängen Sozi
alpädagogin 5,1, in Sozialerbeit 
sowie in Wirtschaft 6 ,** Semester’ 
Etudicrt werdenI— Diese Zahlen sind 
■äinersaits nicht endgültig, gen st-

F0r Studium würwefw k* lhn»n vt» Erfolg, ::äjren sic j cn.on_.I32c tand t e i 1_

im Otnnb« 1978 Mit *'*undlter«m Gruf

— . !ir-
1

J

von Prüfungsordnungen• Andererseits 
vird verschwiegen5 deß die Acktcren* 
konferenE der hessischen Fachhoch
schulen mit einer, anderen Errech
nung? verfahren nur Ermittlung der

DER KULTUSMINISTER " INFORMIER" •»»



"durchschnittlichen Studienzeit" 
nach § 82 Absatz 2 HHG zu anderen 
und für die Studenten besseren Er
gebnis gekommen sind.
Es ist ja kein Geheimnis, daß die 
statistische Methodenlehre mehrere 
Möglichkeiten zur Berechnung von 
"Durchschnitten" bietet, je nach 
dem, welcher Mittelwert als reprä
sentativ angenommen wird. Die Wahl 
des Mittelwertes hängt ab von der 
im statistischen Datenmaterial auf
gefundenen Häufigkeitsverteilung.
Die Daten über die Studiendauer der 
Absolventen der Jahre 1975, 1976 
und 1977 zeigen für den größten Teil 
der Studiengänge schiefe eingipflige 
und zwar linksteilige bzw. positiv 
schiefe Verteilungen. Das vom Kul
tusminister angewandte arithmetische 
Mittel stellt den charakteristi
schen Wert einer symmetrischen Glok- 
kenkurve dar; bei allen ausgeprägt 
schiefen Verteilungen wird seine 
Verwendung also ausgesprochen prob
lematisch. Die Rektorenkonferenz 
der Fachhochschulen hat daher nicht 
nach dem "arithmetischen Mittel" be
rechnet, sondern legt für die Durch
schnittsbildung den Inter-Quartil- 
bereich zwischen Q. und Q-, also die 
mittleren 50 % der Absolventen zu
grunde. Dieses sozialwissenschaft
lich orientierte statistische Be
rechnungsverfahren führt dann auch 
zu anderen Ergebnissen: zu längeren 
Studienzeiten. Die Gegenüberstel

lung der Werte der Berechnungsmodel
le des Kultusministeriums und der 
Fachhochschulen verdeutlicht das 
(siehe Kasten).
Für den Fall, daß der Kultusmini
ster durch Zwangserlasse Prüfungs
fristen für Durchschnittsregeistu-| 
dienzeiten durchsetzen will, ist die 
Tatsache der nach dem Gesetz mögli
chen unterschiedlichen Rechenverfah
ren ein rechtliches Argument in ei
ner Anfechtungsklage gegen zwangs
erlassene Prüfungsordnungsänderun
gen vor dem Verwaltungsgericht.

Schließlich wird im "Informations*'- 
blatt des Kultusministers die Kon
sequenz von Zwischenprüfungen nur 
unvollständig benannt. Führen näm
lich Fachbereiche eine Zwischenprü
fung nach neuem Hochschulrecht ein, 
dann gelten eben nicht die im Falt
blatt aufgeführten, sondern sehr 
viel kürzere Fristen bis zur ersten 
Androhung der Zwangsexmatrikulation.

Es sei wiederholt: an die Zwischen
prüfung knüpft die gleiche Folge an 
wie an die Abschlußprüfung! Die • 
Drohung mit Zwangsexmatrikulation.

Wir stellen also fest:
Mit der versandten "Informations"- 
schrift verfolgt der Kultusminister 
das Ziel, seine bislang an den Hoch
schulen gescheiterte Politik der 
Einführung von Prüfungsfristen mit 
Zwangsexmatrikulation den Erstse-
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mestern als "rechtlich bin
dend" anzudrehen. Gefährlich 
wird das dreiste Spiel da
durch, daß der Kultusmini
ster seine offizielle Amts
autorität zur Durchsetzung 
mißbraucht.
Traurig, daß der Prorektor 
unserer Fachhochhochschule 
das Faltblatt des Kultus
ministers ohne ergänzende ---
korrigierende Information 
an die Erstsemester weiter- 
schickte. Sein Anschreiben 
(nebenstehend) spiegelt 
nichts als naives Mitleid 
und Hilflosigkeit. Dann 
wäre es schon besser gewe- "
_se.n, Jas . Kultus minist er- ____
Faltblatt postwendend nach

o d er  k own? n 1 f t  nr"ir* r ; ~~Tr>r ur-nis C* er 'S th  r ,  datS T T t" J e f1t “ nt«TTTT '

I h r  ge sa mt es  S t w d i o n w r h a l  t en  i n  e i n « «  n e g a t i ve «  Sinn von d e r  

T a t s a c h e  d i e s e r  F r i s t e n  a bh än g ig  machen,

Mit  f r e u f d l i c ^ e n  C r l 5 e n

naiv bemitleidend und u .
hilflos: Prorektor und
Leiter des Prüfungsamtes xf f '
Schopf.- _________ _ Or-ScÄsif

"Wi e so ade n'" z ur ück z üs ch i cken̂. 
So,, ie das der Präsident 
de* Technischen Hochschule 
Darmstadt tat. Denn weisungs
gebunden ist die Hochschule 
leitung in diesem Bereich 
kei-.^swegs.



Durchschnittliche Studiendauern im F^chhochschuibereich
Ergebnisse der Berechnungen Modell Fachhochschulen und Modell Kultusministerium

Studienganq Fachhochschule Modell ModeM
Fachhochschulen Hess. Kultusministerium

und Alf^rnMivrechnung 
arithmetische Mittel 4)

Abso*vertün fn?®rcrj*rtiJberetchf I Korrektur Obergrenrê)
höhere Semester^)

<*:
OIö

z Ö 3+ Z KMxu k m x m

Soxia!pi*dagog»k DA 294 6,50 -  7,53 0,26 7,8 (6,6)
F 289 6,27 -  6.82 0.10 6,9 J J . 6,6
FD 133 6,31 -  6,92 0,20 7.1 (6,3) 6.7

Sozialarbeit F 529 6.63 -  7.16 0.07 7.2 6.4- 6.8
FD 145 . 6,62 -  7,58 0,31 7,9 (6.7) 7.1

Wirtschaft F 352 6.42 -  7,55 • 0,34 7.9 (6.7) 7.1
FD 46 6.28 -  6,84 (6.1) . 6.6
G-F 187 6,34 -  7,06 0,03 7.1 .6,4. 6,8

* W 169 6.43 -  7,48 *) 7.5 (6.6) 7.0

Anmerkungen:

ft

M Oc* ln»»?fQuanifbrreich (Q .— Q.J bezeichnet die Semester, irdenen d»* mittleren 50% der Absolventen der letzten drei Jahre »hr Examen abge- 
leat haben, Q1 -  das erste Quartil — entspricht dem fynfundzwanzigsten Perzentil einer Verteilung; Q« — das dritte Quartil — 
dem fünfundsiebzigsten Perzentil. # *

21 Z ist das Eroebnis von Gewichtungen der Absotventenverte»iungen der letzten drei Jahre;
Z beguck süchtig: die systematische Umerreprasentanz der Absolventen in höheren Semestern.

31 *m Modell Fachhochschulen wird die Obergrenze des tmeecjuanubereicbes um Z ergänzt. Dieser Wert ist »m PachhochschufmodeH die Ausgangs
größe für das Fristen Festsetzungsverfahren, in dem au4 ganze Semesterzahlen aufzurunden »st. Für gleichnamige Fachbereiche geht d ;e Rckto* 
renkonferenz eher vom ..Geleitzugverfahren" aus (der Fachbereich mit den längsten Studienzeiten bestimmt den hessischen Wert), a’s von d"r
Ermittlung eines Durchschnitts aller Fachbereiche.

4) D*e Indizes U bzw. M verweisen darauf, dnQ in die Ermchnunodes (oewichteten) arithmetischen Mittels entweder die zeitliche Untergrenze (U> 
oder die „Großenklassenmitte" (M) eingeht. (_Absohremenjm X -ten Semester können als Absolventen zu Beginn, »n der Mitte, oder am Ende des
X-ten Semesters verrechnet werden). Es gilt: X + 0.45 - XM.
Die emgeklammerten Zahlen in Spalte 7 sind Vm FaftpisM des Kultusministers nicht angegeben, dort wird — aus Raumgründen — nur das klein
ste arithmetische M'tte! ausgewiesen (Unterstrichen) •

•) Eine Berechnung des Zuschlages ist nicht srnnvoft. da der Absohrentenjahrganq 1975/76 Studierende höherer Semester aufweist.
**) Eine Berechnung des Zuschlaqs ist nicht möglich, da zwei von den nach § 82 Abs. 2 HHG heranzuziehenden drei Jahrgänge nicht besetzt sind.

DA= Darmstadt; F= Frankfurt; FD= Fulda; G-F= Gießen-Friedberg; W= Wiesbaden,

ZUM STAND DER (PRÜFUNGSORDNUNGS-) 

ANPASSUNG: in Fulda und an den an

-- - deren Hochschulen.— . --

Die Bastion der Verfechter der Re- 
gelstudienzeit mit Zwangsexmatriku
lation ist argumentativ "sturmreif" 
geschossen. Es gibt keinen sachli
chen Grund für die Einführung der

; • • n

Exmatrikulationswerkzeuge > die le
diglich geeignet sind, über den 
Einbau von Angstpotentialen die Stu
denten auf die staatlich verordne- 
ten Einheitsnormen zu stutzen.—
Nichts zeigt diese Lage besser als 
die Erklärung des Spitzengremiums 
der neu geschaffenen Studienreform
bürokratie auf Bundesebene, der 
"Ständigen Kommission für Studien- 
reform", gegen die Regelstudienzeit 
mit Zwangsexmatrikulation(siehe 
-letzte S e i t e I n  diesem Gremium ha-— - - 
ben gewiß nicht die Vertreter der 
Hochschulen, geschweige denn die 
Studenten uie Mehrheit.Für die hes
sische Lancesregierung sitzt Herr 
B e n g e s e r  , Beamter in der 
Planungsabteilung des Kultusmini
steriums, .in der Kommission. Bei



der Abstimmung über den letzten Absatz der
Erklärung, "eine Novellierung der Hcch- 
schulgesetze mit dem Ziel der Abschaffung 
der mit der Regelstudienzeit verbundenen 
Sanktionen" zu empfehlen, übte er sich - 
wie die Vertretung des CDU-regierten Nie
dersachsen - in Stimmenthaltung!

Dieses Ereignis weist darauf hin, wie 
'schwer der hessischen Landesregierung eine 
Wende in der Hochschulpolitik "fällt*. Und 
das,,obwohl die Regelstudienzeit-Politiker 
argumentative Not leiden. Wie z. B. Kul
tusminister Krollmann, der am 5.2.79 im 
"Hochschulpolitischen Disput" des Hessi
schen Rundfunks (2.Programm) auf die Frage 
nach dem Sinn der Regelstudienzeit nur 
noch müde zu bedenken gab, daß es gut sei, 
wenn der junge Mensch in der ersten Hälfte 
seines 3. Lebensjahrzehnts sein Studium er
schließe.- Gespensterhafts Debatte. Aber 
täuschen wir uns nicht: das ist die Stun- 
der Verwaltungsapparate, die an den Voll
zug der Reglementierung der Hochschulen 
gehen wollen, nach dem die großen öffent
lichen Auseinandersetzungen um die Hoch- 
schul"reform" vorbei sind.

Kultusministers. Seine Pcli- V 
tik ist vorläufig gestoppt, 
er hat in der Frage der Re
gelstudienzeit den gesamten 
gesellschaftlichen Teilbe
reich Hochschule gegen sich.

Wenn unsere Fuldaer Fachbe
reiche Wirtschaft und Sozial
arbeit bislang ihre Prüfungs
ordnungen zum Einbau der 
Zwangsexmatrikulaticnsinstru- 
mente noch nicht geöffnet ha
ben, befinden sie sich also 
in guter Gesellschaft. Wohl 
fast als einziger der insge
samt 22 Fachbereiche der hes
sischen Fachhochschulen hat 
unser Fachbereich Sozialpäda- . 
gogik Prüfungsfristen mit An
drohung der Zwangsexmatri3a- 
tion in einer Fachbereichs^ 
ratssitzung Anfang Oktoberrbe- 
schlossen. Die Prüfungsord
nungsänderung ist nicht in 
Kraft, da der Kultusminister 
sie noch nicht im Amtsblatt^ 
veröffentlicht hat. Trotz die
ses unbedachten Verhaltens

Richtig: die 1. Runde in der Auseinander
setzung um die Verankerung der Zwangsex
matrikulationsinstrumente in Prüfungsord* 
nungen ging an die Hochschulen. Bis heu
te gibt es in Hessen keine Prüfungsord- 

j j| j nung mit Prüfungsfristen und Zwangsex- 
matrikulationsandrohung. Kaum ein Fach
bereich der 5 hessischen Fachhochschulen, 
der 2 Kunsthochschulen sowie der 5 Uni
versitäten folgte der Aufforderung des

, ' : • ’ & ;'V*- '• • t . -v*- . ■v-i.

sollten wir in der jetzt an
laufenden Debatte die Mitglie
der des Fachbereichs Sozialpä- 
dagogik solidarisch einbezie
hen, mit dem Ziel natürlich, 
daß der Beschluß aufgehoben 
wird.
Denn die Arbeit wird schweres 
In der 2. Ruade der Auseinan
dersetzung wird der Kultusmi
nister anordnen« daß die Fach
bereiche bis zu einem bestimm? 
ten Termin Prüfungsfristen in 
die Prüfungsordnungen aufneh
men, sowie androhen, daß er 
selbst nach erfolglosem Ab
lauf der Frist anstelle der 
Fachbereiche die Prüfungsord
nungen ändern wird CErsatz- 
vornahmet). Fs kommt darauf an, 
daß die Fachbereiche auch die- 
ser Drohung nicht nachgeben, 
damit der Kultusminister wei
ter alle Hochschulen ge
gen sich sieht. In der 3. Run*_
de stände er dann vor dem 
Problem, gegen die Fechberei- 
aller 12 hessischen Hochschu- - 

^-Ien~Prüfungsordn.ungEänderun-_-;.;~_
gen per Eraatzvornahne, also __
zwangsweise zu erlassen. Die
se Ji*uaticn könnte die Ver
hältnisse in Bewegung bringen.
In Richtung auf Änderung des 
KRG und des HHG. Denn könnte 
es sicv eine Landesregierung 
politisch auf Dauer leisten, 
nit Zw ö ngserlansen ^npen alle
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Auszug aus dem*hessischen Hochschulgesetz (HHG) und dem hessischen

Fachhochschulgesetz (FKG) vom 6. Juni 1978.

HHG:
I 35

Hochschulzugang

(2) Die Qualifikation für rin Studium 
an einer Universität oder Kuns'hoA- 
schule. das tu emem ersten beruf^uali- 
finerenden Abschluß fuhrt, wird nachge
wiesen durch

1. ein in Hessen anerkanntes inländi
sches Zeugnis
a) der allgemeinen Hochschulreif«,
b) einer fachgebundenen Hochschul

reife. das zum Studium in der ge
wählten Fachrichtung befähigt,

2. eine vom Kultusminister als gleich
wertig anerkannte Vorbildung.

Dir Qualifikation nach Satz l Nr. 1 wird 
Ir d»r Regel durch den Abschluß einer 
auf das Studium vorbereitenden Schul
bildung erworben.

f3) Eine det allgemeinen Hochschul-' 
reife entsprechende Qualifikation hat 
auch, wer ein Hochschulstudium erfolg
reich abgeschlossen hat. ohne die allge
meine Hochschulreife 2 u besitzen. Eine 
der fachgebundencn Hochschulreife ent
sprechende Qualifikation hat auch, wer 
das Grundstudium in einem integrierten 
oder Fachhochschulstudiengang oder 
einen vergleichbaren Studienabschmti 
mit guten Leistungen abgeschlossen hat* 
das Nähere regelt der Kultusminister 
durch P.echtsverordnunq.

I 40
Exmatrikulation

fl] Mit Ablauf des Sem esters, ln dem 
das Zeugnis Ober die den Studiengang 
beendende Abschlußprüfung ausgehän- 
digt wurde, ist der Student exmatriku
liert, es sei denn, daß er noch für einen  
anderen Studiengang immatrikuliert 
oder als Doktorand angenommen Ist Mit 
der Exmatrikulation endet die M itglied
schaft des Studenten in der Hochschule.

(2) Ein Student ist zu exmatrikulio-, 
ren, wenn er

1. dies beantragt,
2 sich nicht ordnungsgemäß rurüdtge- 

meldet hat, ohne beurlaubt zu sein,
3. auf Grund eines fehlerhaften Zulaa- 

sungsbescheids immatrikuliert wor
den ist und die Rücknahme des Zu
lassung sbesebeids unanfechtbar ge
worden oder sofort vollziehber ist,

4. bei der Rückmeldung den Nachweis 
über die bezahlten Beiträge für das 
Studenten werk und die Studenten
schaft nicht erbringt.

5. bei der Rückmeldung die Zahlung 
fälliger Gebühren nicht nachweist.

6 bei de. Rückmeldung die Erfüllung 
seiner Verpflichtungen nach der 
Reichsversicherungsordnung gegen
über der zuständigen Krankenkasse 
nicht nach weist, -  • —

7. sich nach Aufforderung nicht zur 
Vor-, Zwischen- oder Abschlußprü
fung meldet, ohne eine Nachfrist be
antragt ru haben, oder e ine ihm ge
setzte Nachfrist nicht einhalt,

8 auf Grund einer Ordnungsmaßnah
me nach |  38 die Hochschule zu ver
lassen hat. .

9. sein Studium aus Gründen, die er zu 
vertreten bat mehl auf nimmt.

JO eine Vor-, Zwischen- oder Abschluß
prüfung endgültig nicht bestanden

— ___ -______

I 44 
StuÖTenordn

c-i) ..• 

u i ...

(3} Die Studienordnung kann die Zu
lassung zu Stud.er.abschnitlen oder ru 
einzelnen Veranstaltungen vo c  bestimm
ten Vera-ss^*_rungen. insbesondere vom 
Besuch anderer Veranstaltungen, dem 
N adt*e.s vor. Stud.er.teistunger. oder 
von der: Ee«teher von Prüfungen ab
hängig narren, wean dies zur ordnungx- 
geroaßea Durchführung des Studium« ge
boten ist S.e kann unbeschadet der Re
gelungen us der Prüfungsordnung eine 
Gliederung des Studiums in Studienab- 
schnitte vorsebenL

f 45 'W
Regelstudieozeit

(!) ln de» Prüfungsordnungen und 
den Empfehlung« der Studtemefonx»- 
komroiss oneo sind die Studienzeiten 
vorzusehen. ir denen, eine entsprechen
de Gestaltung der Studienordnur.gen 
und des Lebrangeocu vorausgesetzt, in 
der Regei em enter berufsquai'fixieren
der Abschluß erworben w eiden  kann 
(Regelst udienxeit).

(2) D*a Regeistud»«nzeit ist maßge
bend für che Gestaltung der Studienord
nung. für die Sicherstellung des Lehran- 
gebots. für d.e Gestaltung des Prufungs- 
verfahrens sowie für die Ermittlung der 
Ausbüdur.zskapazilalen und die Berech
nung vnc Studeuteszahlen bei der Hod»- 
schulpianung.

(37 Bei der Festsetzung der Regelst»- 
dienzeites für die einzelnen Studiengä*- 
ge sind d.e allgemeinen Z iele des Sta
diums und d*e besonderen Erfordernisse 
des >ewe.LgeB Studier,gangs. die Mög
lichkeit«: des Au'beu- und Ergänzuogs- 
tfudiues f| 48> und des weiterbildenden  
Studiums tf 49 sowie Erfahrungen mit 
bereits bestehenden Studiengangen und 
mit vergleichbare© Studiengangen im 
Ausland zu berücksichtigen.

(4t Die Rece’studienzeit b is zum er
sten berv'sTJalif-.zierenden Abschluß soll 
vier Jahre nur ic besonders begründeten 
Fallers unersdfcre.tea ln geeigneten Fach
richtungen sind Stud.enoange emzunch- 
ten. die bereits innerhalb von drei Jah
ren zu e ren  ersten berufsqualifizieren- 
den Abschluß fuhren.

I S f
Prüfungsordnungen

(I) Hodssdiulprifungen werden auf 
Grund von Prüfungsordnungen abge
leg t m denen insbesondere zu regeln

l. das 5*ud»e-.!edh das Studienziel und 
der Pru'ttnesrwrck für Zwischen- 
und Abschlußprüfungen.

Z Bildzag und Zusammensetzung der 
Prüf u -.gsgren »n.

3. der r.aeh bestandener Prüfung zu 
rerieiVnde akademische Grad,

4. d:e Regelstudienzett.
5 d>» vo- und w«hr»nd des Studiums 

nechrrweisend»" Praktika besonde
ren Keentz sse und Fähigkeiten,

6. die Fristen für d.e Meldung 7 U den 
Vo*-. Zwischen- und Abschlußprü- " 
fungen. die B»arbeitungsz»;trn für 
die Abfertigung schrrftlicher Pnü- 
fu-cvarbr-.ten. d » Dauer der münd
lich»- Prüfungen sowie bei Studien- 
bec » fertden Prüfungen der Zeit
raum in-»rh*!b dessen der Student 
die erfcrcf»r*.cher. Prüf ungsic »stufi
ger c*chrjweiser Hat,

7........

* 3 . . .

(2t Prüfung »«B.'orderu.ngen und Prü
fung* »er ?shr»n s.od so zu gestalten, d a l 
die H och « rb ulsb^.luß prüf ung grund
sätzlich mne'Ha’b de* Regr'Studienzeit, 
späte**»»»* ***»- s»<h» Von»»» nadi iVem  
Ablauf abg**eom?cen werden kann

I 58
Prüfungsfristen

(!) Hochschulprüfungen können vor 
Ablauf der für die Meldung festgelegtea 
Frist abqelegt werden, sofern die für die 
Zulassung zur Prüfung erforderlichen 
Leistungen nadigcwiesen sind

(21 Überschreitet ein Student die In 
der Prüfungsordnung festgelegte Fm t 
für die Meldung zu einet Vor-, Zwi
schen- oder Abschlußprüfung, wird er 
von der Hochschule aufgefordert, sich 
zur Prüfung zu mehlen. Auf seinen An
trag ist Ihm eine Nachfrist bis zum 
nächsten Prüfungstermfn. mindestens 
aber von sechs Monaten einttrlum en. 
Eine Nachfrist bis zu zwölf Monaten Ist 
einzuräumen bei Krankheit, einschnei
denden Veränderungen der Lebensver- 
hältnisse, erheblicher zeitlicher Bela
stung durch Mitwirkung In Selbstver- 
waltungsoraanen der Hochschulen, der 
Studentenschaft oder des Studenten
werks oder bei Vorliegen anderer be
sonderer Gründe. Eine längere Nach
frist als zwölf Monate darf nur dann 
eingeräumt werden, wenn der Student 
die Grunde für die Nachfrist nicht zu 
vertreten hat. Ein solcher Grund liegt 
auch vor. wenn das für die Einhaltung 
der Fristen notwendige Lehrangebot 
mcht »idiergestellt war. Eine Nachfrist 
kann unter der Bedingung gewährt wer
den. daß der Student an der Studienbe
ratung teilnimmt, über Anträge auf 
Fristverlängerung entscheidet der Lei
ter der Hochschule, bei Gewährung 
einer Nachfrist von mehr als sechs Mo
naten im Benehmen mit der zur Abnah
me der Prüfung zuständigen Stelle.

(3) Meldet sich ein Student nach der 
Aufforderung nicht innerhalb der von 
der Hochschule festgesetzten Frist zur 
Vor«, Zwischen- oder Abschlußprüfung, 
ohne eine Nachfrist beantragt zu haben, 
oder hält er eine ihm gesetzte Nachfrist 
nicht ein. ist er zu exmatrikulieren.

} «2
Prüfungsordnungen, Fristen

(1) Die bisher geltenden akademi
schem und staatlichen Prüfungsordnun
gen sowie die Studienordnungen bleiben 
in Kraft,- ( 60 findet Anwendung. Die 
Prüfungsordnungen smd innerhalb von 
zwei Jahren nach Inkrafttreten die*** 
Gesetzes dessen Vorschriften anzupas- 
sen.

t7) Innerhalb von sechs Monaten nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes sind ir die 
Prüfungsordnungen Bestimmungen über 
die Fristen nach f 58 aufzunehmen. Die
se Fristen smd so festzulegen daß die 
Prüfungen innerhalb der Zeit abgelegt 
sein können, die in den drei Jahren vor 
dem Inkrafttreten diese* Gesetzes die 
Absolventen des Studiengancs ohne Ein
beziehung von Wiederholungen im 
Durchschnitt bik zur Vor-, Iwisrhen- 
odrr Abschlußprüfung benötigt heben 
Diese Bestimmungen sind nach ihrem 
Erlaß erstmals auf Studenten anzuwen- 
d»r\ dir ihr Studium im W intersemester 
1978 79 begonnen habe».

(3? Di* in den nach Abt. I Satz 2 an
gepaßten Prüfungsordnungen enthalte
nen Fnsten gelten erstmals für Studen
ten’. die ihr Studium nadi Inkrafttreten 
dieser Prüfungsordnung begonnen ha
ben.

♦ 88
Ausführung des Gesetzes 

Der Kultusminister erläßt die zu» 
si*e»as Gasctz.es erforderli

chen Rechtsveröfdnunged und“ Verwat« 
tuns'vprschriffen. __

FHG:
J 2 6

Studium und Prüfungen 
(1) Das Studium an der Fachhochschu

le soll sich ic ein Grund- und em Haupt- 
Studium gliedern.



S T Ä N D I G E  K O M M I S S I O N  F Ü R  S T U D I E N R E F O R M  

L E H N T  R E G E L S T U D I E N Z E I T  V E R B U N D E N  M I T  

' Z W A N G S E X M A T R I K . U L A T I  O N  S D R O H U N G  A B  !!

hat in ihrer 5. Sitzung

I

Die ständige Kommission für Studienreform 
am 1.2.1979 in Bonn beschlossen:

"Die Ständige Kommission anerkennt das Ziel des Gesetzgebers, daß in die Reform 
der Studiengänge auch das Problem von StudienzeitVerkürzungen einbezogen wird. 
Hauptziel der Studienreform muß es sein, eine fachliche, berufs- und gesell
schaftsbezogene Neubestimmung von Ausbildungszielen, Studieninhalten und formen 
zu erreichen. Erst in diesem Zusammenhang läßt es sich rechtfertigen, eine an
gemessene Dauer des Studiums als Verpflichtung für die Hochschulen festzulegen 
und ein in dieser Zeit studierbares Lehrangebot zu entwickeln. Adressat der Re
gelstudienzeit muß also über die Studienreform die Hochschule, nicht über Sank
tionen der Student sein. Individuelle Sanktionen beim Überschreiten von Regel
studienzeiten in Form von Zwangsexmatrikulation erscheinen hierfür nicht als 
geeignetes Instrument und belasten eine sinnvolle Studienreform. *

Die Ständige Kommission hält, außerdem fest, daß die Anwendung der vorgesehenen 
Sanktionen gegen Studenten in Verbindungmit der Regelstudienzeit die-bei der 
Verabschiedung des HRG erhoffte kapazitätserweiternde Wirkungen nicht haben wür

den. Längere Studienzeiten belasten den Lehrbetrieb einer Universität erfahrungs
gemäß und auch nach den Erkenntnissen, die bei der Berechnung der Kapazitätsbe
anspruchung gesammelt werden, im Ergebnis nicht stärker als kürzere Studienzei
ten. Deshalb stellt die individuelle Studiendauer selbst auch keinen Berechnungs
faktor zur Ermittlung der Ausbildungskapazitäten nach der "Verordnung über die 
Grundsätze für eine einheitliche Kapazitätsermittlung und -festsetzung" dar.
Die Ständige Kommission sieht keinen anderen sachlichen Grund für eine Sanktion 
bei Überschreitung von Regelstudienzeiten. Sie geht vielmehr davon aus, daß die 
überwiegende Mehrheit der Studenten.bei entsprechenden Studienbedingungen von 
selbstzügig ihren Studienabschluß anstrebt. Die Ständige Kommission weist darauf 
hin, daß mit dem Sanktionsmechanismus eine große administrative Belastung auf 
die Hochschule zukommt, die den Bestrebungen zur Entbürokratisierung im Bil- 
dungswesenentgegensteht. •

Aus der Besorgnis um das Gelingen der 5tudienreform heraus empfiehlt die Stän
dige Kommission daher, von jeder Anwendung der Sanktionsbestimmungen des HRG 
zur Rcgelstudienzeit - soweit rechtlich irgend möglich - abzusehen. Statt., 
dessen sollte die Arbeit an der überregionalen und örtlichen Studienreform 
gefördert werden, um auf diesem Wege zu einer angemessenen Verkürzung derStudien- 
dauer im Interesse der Studierendenzu gelangen. . .

Die Ständige Kommission empfiehlt eine Novell.ierung der Hochschulgesetze mit 
dem Ziel der Abschaffung der mit derRegelstudienzeit verbundenen Sanktionen."

1) DorStandigen-Kommission gehören-ani-

Elf Vertreter der Länder; elf Vertreter der Hochschul:-«. (7 Professoren,
2 wissenschaftliche/künstlerische Mitarbeiter oder Hucnschulassistenten 
und 2 Studenten); 2 Vertreter des Bundes mit beratender STimmc; 1 Vertreter 
des Bundesverbandes der Arbeitgeberverbande und 1 Vertreter des Deutschen 
Gowerkcchaftsbundcs, je mit beratender Stimme.



INFORMATIONEN FÜR DIE STUDENTEN DER JUSTUS LIEBIG-UNIVERSITÄT

A S T A  I N F O
Herausgegeben vom Allgemeinen Studentenausschuß der Studentenschaft der Justus- Liebig- Universität Gießen

Giessen/ den 26,4*1979

i B ü ö ^ c f k a c k a f c ,

das ist nach bundesdeutschem Recht strafbar; jedenfalls nach Mei
nung von 3 Richtern am Oberlandesgericht Frankfurt, Bubackackak, 
das war die letzte Zuflucht der Justiz, um doch noch zu einer Ver
urteilung der Gloria zu kommen.
Gestern fand vor dem OLG Frankfurt die Verhandlung über die von der 
Gießener Staatsanwaltschaft nach dem Freispruch von Gloria im Okto
ber 1978 eingelegte Revision statt.

In seiner Revisionsbegründung beschränkte sich der Staatsanwalt auf 
den Vorwurf der “Billigung von Straftaten" , dessen Tragweite - so 
seine Meinung - das Amtsgericht Gießen nicht erkannt hätte,

Hauptansatzpunkt war die Form - insbesondere die Überschrift ~ ln 
der das Vorwort, gehalten war. Nach der Interpretation des Staatsan
waltes versuchte Gloria den Nachruf-Schreiber von dem Vorwurf des 
“Terrorismus-Sympathiesanten” zu verteidigen» Daraus und eben aus 
der Überschrift schloß er auf eine IdendifIzi.erung mit dem Inhalt, 
Die späteren Erklärungen vor dem Amtsgericht seien unerheblich, es 
käme allein auf das Verhalten während der Veröffentlichung an» Auch 
läge keinerlei Distanzierung vor, so daß der Tatbestand der Billi
gung voll erfüllt sei *

Nach knapp 10 Minuten Beratung befanden die Richter, daß freispre
chende Urteil des Amtsgerichts Gießen sei aufzuheben und der Fall 
an eine andere Abteilung desselben Gerichts zurückzuverweisen. Die 
Begründung des Urteils hält sich ganz im Rahmen von Sympathi.esanten- 
verfolgung nach dem Muster: Nicht-Distanzierung gleich Billigung, 
ja sie geht noch darüber hinaus. Billigung müsse nicht in Form von 
bestimmten Worten erfolgen, sondern könne auch durch “schlüssiges 
Handeln” dem “normalen Durchschnittsempfinden" erkennbar werden. 
(Dazu muß gesagt werden, daß Formeln wie “normales Durchschnitts
empfinden” c. ä. von Richtern immer dann gebraucht werden, wenn, sie 
ihre eigenen Vors te Hungen als allgemeine verkaufen wollen, um dann 
als "Mund des Volkes” zu erscheinen.)

Die Billigung schließe zwar nicht aus, daß auch ein Wille zur In forma 
tion bestanden hat, aber ... Das Vorwort hätte, ginge es um eine- Kor 
rektur der Presseberichterstattung, diese einer eingehenden Analyse 
unterziehen müssen, es hätte die Presseerzeugnisse nennen müssen, di 
unvollständig zitiert haben.

n
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Aber was tut aas Vorwort stattdessen: Es beschränkt sich auf die 
Frankfurter Rundschau - und startet neue Angriffe auf Fresse und 
Staat! Und das in unheiliger Übereinstimmung mit dem Tenor des 
Nachrufes selbst! Das ist Idendifizierung! Und weit und breit kön 
nen die Richter keine Distanzierung entdecken.

Gloria’s Verteidigerin hatte in ihrem Pää^oyer darauf hingewiesen 
dass jene 48 Professuren, die ebenfalls den Nachruf mit einem - 
vielleicht geschickter formulierten -im Tenor gleichen Vorworts 
herausgegeben haben, allesamt straflos geblieben sind. Aber da 
gibt es scheinbar zweierlei Rechte. Die Richter:die Fälle seien 
zwar gleich gelagert, aber die Prof's hätten nicht dieses schmä
hende "Bubackackak" benutzt! Und das genüge.

KLEINES VOR- UND NACHSPIEL

Beim Verteilen der Prozeßflugblätter am Dienstag vor der Mensa 
fragen zwei auf - Student - getrimmte Herren, wieviele Leute und 
Busse denn nach Frankfurt fahren. Und: man könne doch eine evtl. 
Aufhebung des Freispurches nicht so einfach hinnehmen! Da müsse 
man schon mal dem Staatsanwalt eins in die Fresse hauen!

Nach der gestriggn Verhandlung sitzen einige Herren in Zivil vor 
dem Saal - verdächtig unauffällig. Bis es in der Tasche piepst: 
"Irgendwelche besonderen Vorkommnisse?" Einer antwortet ertappt: 
"Nein." Recht hat er ja, Urteile wie das gestrige sind im Rechts
staat BRD eben keine besonderen Vorkommnisse!



Erklärung des AStA der Studentenschaft der FH Fulda auf der 

4. ordentlichen Mitgliederversammlung der Vereinigten Deutschen 

Studentenschaften in Münster am 7.4.1979

Der AStA der FH-Fulda hat seine Stimmen nicht abgeholt.

Als Basisgruppen-Juso-Koalitions7\StA war es für uns keine Frage, daß 

wir unter den gegebenen Umständen nicht an der VDS-MV teilnehrnen wer

den. Eine VDS-MV, an der die Basisgruppen als wichtiger Ausdruck ''on 

studentischen Lebensformen und studentischem Politikverständnis , nicht 

teilnehmen, kann nicht mehr den Anspruch erheben, die Mxtgliejfcrvengeron'ir ; 

der Vereinigten Deutschen Studentenschaften ru sein,

Außerdem sehen wir keinen Sinn in fünf Tage dauernden Kunglein i ,  Er

pressungen und Machtpoker prof Llneurotischer Studentenfunktior.är 3. 

Inhaltliche Diskussion und konstruktive Planuno der VDS-Ai beit wurde 

damit verhindert. Durch die Abwesenheit der BG-AStur. und di.j wenige 

verbleibende Zeit entbehrt die p.n stattrindende MV für uns jeden 

Inhalts und beschränkt sich auf die Absegnur.g von Forr>alia.

Barbara


